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Was ist die EJVD?

Die EJVD ist ein jugendpolitisches Gremium.

Sie plant und koordiniert die Jugendarbeit im
Dekanat.

Das Zusammenkommen der EJVD -Mitglieder
trägt dazu bei, passende Angebote für
Jugendliche im Dekanat zu finden und
diese ggf. umzusetzen.



Ein Auge aufEin Auge auf
die Jugend unddie Jugend und

ihreihre
BedBedüürfnisse, umrfnisse, um

die passendedie passende
Angebote zuAngebote zu
konzipieren.konzipieren.

Ein Riecher fEin Riecher füürr
Unstimmigkeiten in denUnstimmigkeiten in den

Kirchengemeinden vor Ort undKirchengemeinden vor Ort und
im Dekanat bezim Dekanat bezüüglichglich

Jugendarbeit.Jugendarbeit.

EJVDEJVD

Bestimmt mit beiBestimmt mit bei
Entscheidungen, dieEntscheidungen, die
die Jugendarbeit imdie Jugendarbeit im
Dekanat betreffenDekanat betreffen

und hat Stimmrechtund hat Stimmrecht
bei derbei der

DekanatssynodeDekanatssynode
BerBeräät dent den

Dekanatsynodalvorstand beiDekanatsynodalvorstand bei
PersonalentscheidungenPersonalentscheidungen

Die EJVD freut sich, wennDie EJVD freut sich, wenn
unsere Jugendarbeitunsere Jugendarbeit
Jugendliche erreicht!Jugendliche erreicht!

Aufgaben
Ein Auge auf dieEin Auge auf die

Dekanatsjugendreferentin, um sieDekanatsjugendreferentin, um sie
zu unterstzu unterstüützen und mit ihr dietzen und mit ihr die

Jugendarbeit unseres DekanatesJugendarbeit unseres Dekanates
zu gestalten.zu gestalten.



Aufgabengebiete EJVD

• Beratung des Dekanatssynodalvorstandes und der
Dekanatssynode

• Planung und Koordination der Arbeit mit und von Kindern
und Jugendlichen im Dekanat

• Verwaltung von Sachmitteln und Räumen im Rahmen der
Beschlüsse des Dekanatssynodalvorstandes

• Vorschläge bei der Haushaltsaufstellung
• Mitwirkung bei der Anstellung und Berufung der

Dekanatsjugendreferentin / des Dekanatsjugendreferenten
und der Dekanatsjugendpfarrerin / des
Dekanatsjugendpfarrers

• Beratung der jährlichen Arbeitsberichte, die von den
Hauptberuflichen im Arbeitsfeld vorgelegt werden



Wer gehört zur EJVD?
• Ein Jugendlicher aus jeder Gemeinde mit einem

Stellvertreter

• Die Dekanatsjugendreferentin bzw. der
Dekanatsjugendreferent als Geschäftsführerin bzw.
Geschäftsführer der EJVD

• Die Dekanatsjugendpfarrerin bzw. der
Dekanatsjugendpfarrer

• Ein Mitglied der Dekanatssynode

• Bis zu zwei hauptberufliche Mitarbeiter im
gemeindepädagogischen Dienst

• Bis zu zwei ehrenamtliche Vertreter aus der
Dekanatsjugendarbeit

• Berufene Mitglieder



Die EJVD will…

… junge Menschen in ihren Lebenswelten und
Lebensperspektiven wahr- und ernst nehmen

… die Bereitschaft junger Menschen stärken,
gesellschaftliche und politische Verantwortung zu
übernehmen

… jungen Menschen Freiräume für neue Entdeckungen
eröffnen und Erfahrungen von Gemeinschaft
ermöglichen mit guten und passenden Angeboten

… die Vernetzung, das Kennenlernen und den Austausch
von Kinder- und Jugendarbeit in den Gemeinden und
auf Dekanatsebene fördern

… Jugendlichen die Chance geben, Kirche mitzugestalten



Welche Berechtigung hat die
EJVD?

Die Satzung der EJVD wurde von der
Dekanatssynode am 20. November 1999
beschlossen.

Die Jugendvertretung des Dekanates ist
durch die EKHN gesetzlich verankert.



im Dekanatim Dekanat
SeltersSelters

www.langweiligistwoanders.de


